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Gemeinsamer Vertreter / keine eigene Forderungsanmeldung nötig 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen 

Quant.Capital zukommen lassen. 

 

Auf der Anleihegläubigerversammlung am 24.03.2023 wurde Herr Rechtsanwalt 

Michael Siegle einstimmig zum gemeinsamen Vertreter der Anleiheinhaber 

gewählt. Herr Siegle bedankt sich nochmal ganz herzlich für das entgegengebrachte 

Vertrauen! 

 

 

Forderungsanmeldung / gemeinsamer Vertreter 

Da ein gemeinsamer Vertreter gewählt wurde, wird dieser im Insolvenzverfahren 

auch die Forderung aller Anleiheinhaber zur Insolvenztabelle anmelden. Die 

einzelnen Anleiheinhaber müssen und können nicht mehr selbst eine 

Forderungsanmeldung einreichen. Sollte es zu einer Insolvenzquote kommen, wird 

die Ausschüttung über den gemeinsamen Vertreter voraussichtlich automatisiert auf 

die Depotkonten der Anleiheinhaber erfolgen.  

 

 

Bitte um Registrierung 

Zur Verfahrenserleichterung bittet der gemeinsame Vertreter darum, sich unter 

www.rasiegle.com/quant zu registrieren. Die Anleiheinhaber erhalten dann in 

regelmäßigen Abständen Sachstandsberichte über das Verfahren.   

 

 

Einschätzung der SdK 

Aus Sicht der SdK werfen die Geschehnisse rund um die Gesellschaft erhebliche 

Fragen auf. Das eigentliche Produkt, eine Software, mit der durch automatisierten 

Handel Gewinne erzielt werden könne, ist nach Angaben des Insolvenzverwalters 

nicht marktreif. Das bisherige Entwicklerteam hat kein Interesse an einer 

Weiterbearbeitung. Insofern dürfte auch die Veräußerung des Produkts an einen 

Dritten schwierig bis unmöglich sein. Der Insolvenzverwalter hat hierzu auch ein 

Gutachten beauftragt.  

 

Es sind außerdem diverse Zahlungen an Schwestergesellschaften geflossen, die 

möglicherweise anfechtbar sind. Zahlungen zugunsten der Insolvenzmasse lassen 

sich vermutlich nur via Sonderaktiva (Anfechtungsansprüche bzw. 

Organhaftungsansprüche) realisieren. Kontoguthaben bestehen nicht.  

http://www.rasiegle.com/quant
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Nach derzeitiger Einschätzung sind die Investorengelder sowie Gelder aus dem 

Umfeld des ehemaligen Geschäftsführers Dieter Falke in Höhe von insgesamt 8 

Mio. Euro in kurzer Zeit „verbrannt“ worden. Ob die Gelder tatsächlich für die 

Entwicklung des Produkts ausgegeben oder nicht doch auf anderem Wege 

möglicherweise rechtswidrig aus dem Unternehmen abgeflossen sind, wird derzeit 

vom Insolvenzverwalter geprüft.  

 

Nach aktueller Einschätzung unserer Rechtsanwälte gehen wir davon aus, dass das 

Wertpapierprospekt falsch sein könnte und die Anleiheinhaber möglicherweise 

getäuscht wurden. Auch die publizierten Jahresabschlüsse (zuletzt für das 

Geschäftsjahr 2019) könnten falsch sein. Daher könnte den Anleiheinhabern ein 

Schadensersatzanspruch gegen den ehemaligen Geschäftsführer zustehen. Die 

diesbezüglichen Prüfungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, daher sollte eine 

Durchsetzung möglicher Ansprüche noch abgewartet werden.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 27.03.2023  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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